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Text 

Grenzüberschreitende Verbringung von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten und 
gebrauchten Fahrzeugen 

§ 72a. (1) Bei der grenzüberschreitenden Verbringung von gebrauchten Elektro- und 
Elektronikgeräten hat die Person, die die Beförderung veranlasst, die in einer Verordnung gemäß § 14 
festgelegten Mindestanforderungen einzuhalten, andernfalls handelt es sich um eine grenzüberschreitende 
Verbringung von Abfällen. 

(2) Bei der grenzüberschreitenden Verbringung von gebrauchten Fahrzeugen oder Fahrzeugteilen hat 
die Person, die die Beförderung veranlasst, Nachweise gemäß Artikel 50 Abs. 4a und 4c der EG-
VerbringungsV den zuständigen Behörden, den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder den 
Zollorganen auf Verlangen vorzulegen. Sind die vorgelegten Nachweise für eine Beurteilung nicht 
ausreichend, handelt es sich um eine grenzüberschreitende Verbringung von Abfällen. 
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